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Änderungen an der EU-Gemeinschaftslizenz für 
Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr 
beantragen

Sie haben eine EU-Gemeinschaftslizenz für den grenzüberschreitenden 
Gelegenheitsverkehr, bei der sich die Rahmenbedingungen verändern? Dann müssen Sie 
die Veränderungen melden oder genehmigen lassen.

Basisinformationen

Wenn Sie für den grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr innerhalb der 
Europäischen Union (EU) eine EU-Gemeinschaftslizenz haben, müssen Sie grundlegende 
Änderungen in Ihrem Unternehmen genehmigen lassen. Dies ist zum Beispiel der Fall bei: 

Erweiterung oder wesentlicher Änderung des Unternehmens 
geplanter Übertragung der Rechte und Pflichten der EU-Gemeinschaftslizenz
Übertragung der Betriebsführung

Geringfüge Änderungen, zum Beispiel bei den Beförderungsbedingungen, teilen Sie der 
zuständigen Stelle lediglich mit.

Zum Gelegenheitsverkehr gehören: 

Ausflugsfahrten 
Ferienreisen
Fahrten mit Mietbussen

Es werden Fahrten mit Kraftfahrzeugen durchgeführt, die nach ihrer Bauart und 
Ausstattung zur Beförderung von mehr als 9 Personen einschließlich Fahrer:in geeignet 
und bestimmt sind.

Voraussetzungen

Sie verfügen bereits über eine EU-Gemeinschaftslizenz.
In Ihrem Unternehmen finden grundlegende Änderungen statt.
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Ablauf

Bei Fragen zum Ablauf wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle.

Benötigte Unterlagen
Bei Fragen zu den erforderlichen Unterlagen wenden Sie sich bitte an die zuständige 
Stelle.

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | Referat 43 
Verkehrs- und Straßenrecht

+49 421 361 0
Contrescarpe 72, 28195 Bremen
Website
office@bau.bremen.de

Gebühren / Kosten

100,00 EUR bis 1.456,00 EUR

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Bei Fragen zu den Fristen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Bei Fragen zu der Bearbeitungsdauer wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle.

Rechtsgrundlagen
§ 2 Personenbeförderungsgesetz (PbefG)
Artikel 4 Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über gemeinsame Regeln und den Zugang zum grenzüberschreitenden 
Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der Verordnung (EG) 561/2006
Artikel 3 Verordnung (EG) 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates
Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr 
(BOKraft)

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-referat-43-verkehrs-und-strassenrecht-203858
https://bau.bremen.de/
mailto:office@bau.bremen.de
https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/__2.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A300%3A0088%3A0105%3ADE%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A300%3A0051%3A0071%3ADE%3APDF
https://www.gesetze-im-internet.de/bokraft_1975/BJNR015730975.html
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Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr (PBZugV)
Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (Fahrzeug- 
Zulassungsverordnung - FZV)

Weitere Informationen
Muster für die Gemeinschaftslizenz als Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates

Aktualisiert am 24.04.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/pbzugv/BJNR085100000.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/index.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A300%3A0088%3A0105%3ADE%3APDF#page=14
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